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„Gesund beginnt im Mund – von Anfang an!“ - Tag der Zahngesundheit am 

25.09.2024 

Gute Mundhygiene schützt die Gesundheit von Schwangeren und ihren 

Kindern 

 

Frankfurt, 24.09.2024 – Das Motto des diesjährigen Tages der 

Zahngesundheit am 25. September lautet „Gesund beginnt im Mund – 

von Anfang an“ und stellt die Zahngesundheit von Schwangeren und 

Kindern in den ersten drei Lebensjahren in den Mittelpunkt. Um diesen 

Slogan mit Leben zu füllen, kümmern sich in allen Regionen Hessens 

Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Praxisteams um die Betreuung 

von Schwangeren und ihren Kindern. 

 

„Während der Schwangerschaft verändert sich der Hormonhaushalt. Dies 

kann das Risiko für Zahnfleischerkrankungen erhöhen. Eine gute 

Mundhygiene ist entscheidend, um ohne zahnmedizinische Beschwerden 

durch die Schwangerschaft zu kommen und die Gesundheit von Mutter 

und Kind zu schützen. Nach der Geburt ist es für die frischgebackenen 

Eltern wichtig, nicht nur auf die eigene, sondern auch auf die 

Mundhygiene des Babys zu achten. Denn mundgesund aufzuwachsen ist 

wichtiger denn je! Es wird immer noch unterschätzt, wie stark eine 

regelmäßige Mundhygiene die Gesundheit beeinflusst“, erklärt Claudia 

Ackermann, Leiterin der vdek-Landesvertretung Hessen. 

 

Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland finanzieren mehrere 

Leistungen zur Förderung der Zahngesundheit von Schwangeren und 
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Kleinkindern. Dazu gehören regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und 

Prophylaxemaßnahmen für Erwachsene und Kinder. Auch für erforder-

lichen Zahnersatz übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen grund-

sätzlich 60 % der für eine Regelversorgung festgesetzten Beträge. 

Können Versicherte mit ihrem Bonusheft nachweisen, dass sie vor Beginn 

der Behandlung mindestens fünf Jahre in Folge jährlich zur Vorsorge-

untersuchung gegangen sind und somit aktiv etwas für ihre Zahn-

gesundheit getan haben, erhöht sich der Zuschuss um weitere 10 % - bei 

zehn Jahren sogar um 15 %. Versicherte, die noch kein Bonusheft 

besitzen, erhalten dieses in ihrer Zahnarztpraxis. 

 

„Die regelmäßige Kontrolluntersuchung ist wichtig, auch wenn die Zähne 

auf den ersten Blick gesund erscheinen. Hierdurch können mögliche 

Probleme frühzeitig erkannt und behandelt werden. Versicherte, die 

2024 noch nicht bei ihrer Zahnärztin oder ihrem Zahnarzt waren, sollten 

daher jetzt zeitnah einen Termin vereinbaren. Wird der jährliche Besuch 

versäumt, kann nicht nur die Zahngesundheit leiden, sondern es 

entstehen sogar höhere Kosten, falls Zahnersatz notwendig wird“, so 

Ackermann weiter.  

 

 

 

 

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) ist Interessenvertretung und Dienstleistungsunternehmen aller 

sechs Ersatzkassen (Techniker Krankenkasse (TK), BARMER, DAK-Gesundheit, KKH Kaufmännische 

Krankenkasse, hkk, HEK – Hanseatische Krankenkasse). Diese versichern bundesweit mehr als 28 Millionen 

Menschen in Deutschland, in Hessen mit ca. 2,6 Mio. Menschen knapp die Hälfte aller gesetzlich 

Versicherten.  
 

 

 


